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Ich will zwei weitere Fragen nur ganz kurz nennen. 
Ich glaube, die Zeit reicht auch nicht, um da in die 
Tiefe einzusteigen. Welche Fragen sind überhaupt 
gemeinsame Angelegenheiten? Oder: Wann ist der 
Kern der richterlichen Unabhängigkeit so weit be-
rührt, dass auch nur die Richterschaft alleine mitbe-
raten darf? 

Ich will aber im Ergebnis noch einmal daran erin-
nern, dass in unserer Demokratie besondere Mehr-
heiten nur in ganz wenigen Fällen vorgesehen sind, 
etwa dann, wenn wir hier gemeinsam im Plenum 
unsere Landesverfassung ändern wollen. 

Ich will mal ein weiteres Argument – das ist eher ein 
praktisches – aufgreifen. Jedes Gericht ist ein 
Team. Gleich, ob als Wachtmeister, Richter oder 
Justizbeschäftigter: Am Ende müssen und sollen 
alle zusammenarbeiten. Prof. Grigoleit beschrieb 
das mit dem Gedanken des Zusammenraufens. 
Frau Prof. Schmidt-Räntsch zeichnete dieses Bild 
der großen Familie, auch wenn sie mahnte: Am En-
de wird trotzdem gezählt, Familie hin oder her. – 
Beide haben sich auch ausdrücklich dafür ausge-
sprochen, es bei der vorliegenden Regelung zu be-
lassen.  

Ich hoffe, dass es im Kern nur in ganz wenigen Fäl-
len überhaupt mal zum Streit kommt und Mehr-
heitsentscheidungen herbeigeführt werden müssen. 

Es gibt noch ganz viele Neuerungen, die ich hier 
gerne ausführen würde. Ich will nur ganz kurz die 
Fortbildungspflicht für Richter oder die Beteiligung 
der Rechtsanwaltschaft an den Disziplinargerichten 
erwähnen. 

Sie sehen, es gibt ganz viele Neuerungen. Daher 
haben wir im gemeinsamen Änderungsantrag von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen angeregt, dass 
uns im Parlament im Jahr 2019 ein Erfahrungsbe-
richt über diese Punkte vorgelegt wird.  

Heute können wir nach fast 50 Jahren eine grund-
sätzliche Neuerung im Berufsrecht der Richter und 
Staatsanwälte auf den Weg bringen. Die SPD-
Fraktion ist dazu gerne bereit. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wolf. – Für die CDU-Fraktion erteile 
ich Herrn Abgeordneten Kamieth das Wort. 

Jens Kamieth (CDU): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Das Landesrichterge-
setz stammt aus dem Jahr 1966 und wurde bislang 
nur vereinzelt geändert. Der darin normierte Stand 
der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der 
Richtervertretungen bleibt zum Teil weit hinter den 
Rechten von Personalvertretungen in anderen Be-
reichen des öffentlichen Dienstes zurück. Dass die 
Betroffenen vor diesem Hintergrund seit Langem 

eine Anpassung der richterlichen Beteiligungsrechte 
fordern, ist nachvollziehbar. 

Aus diesem Grund hat die rot-grüne Landesregie-
rung den Entwurf eines Landesrichter- und Staats-
anwältegesetzes vorgelegt, über den wir heute in 
zweiter Lesung zu befinden haben. 

Die Beratungen im Rechtsausschuss haben ge-
zeigt, dass der Gesetzentwurf – das räume ich ein – 
durchaus in die richtige Richtung weist. 

Gerade die Sachverständigenanhörung vom 
20. Oktober 2015 hat jedoch sehr deutlich gemacht, 
dass der Gesetzentwurf im Detail durchaus ernst-
zunehmende Mängel und Lücken aufweist. Diese 
Mängel werden nach unserer Ansicht auch durch 
den Änderungsantrag von Rot-Grün nicht in ausrei-
chendem Maße beseitigt. 

Problematisch ist aus der Sicht der CDU-Fraktion 
nach wie vor, dass die Einstellung der Richter durch 
§ 41 des Gesetzentwurfs aus dem Bereich der 
Selbstverwaltung herausgenommen und künftig zu 
einer mitbestimmungspflichtigen Angelegenheit de-
klariert wird. Der Sachverständige Prof. Dr. Grigoleit 
hat dazu im Rahmen der Anhörung sehr kritische 
Worte gefunden. Ich darf dazu aus dem Aus-
schussprotokoll wie folgt zitieren: 

„Soweit ich es sehe, haben bisher alle Bundes-
länder die wesentlichen Fragen der Personalpoli-
tik, insbesondere auch der Einstellung, dieser 
Selbstverwaltung in den Präsidialräten überlas-
sen oder sie jedenfalls dort angesiedelt. Der Ge-
setzentwurf sieht jetzt vor, dass auch die Einstel-
lung des Personals nicht mehr eine Selbstver-
waltungs-, sondern eine Mitbestimmungsange-
legenheit ist und in den Richterräten mitverhan-
delt wird. Das ist eine Anpassung an das Perso-
nalvertretungsrecht, also an die allgemeine Ver-
waltung. In Bezug darauf, ob das zulässig ist o-
der nicht, gehen die Meinungen ein bisschen 
auseinander.“ 

(Zurufe von der SPD) 

– Das war ein Zitat, Herr Kollege. Das sollten Sie 
sich auch zu Gemüte führen. 

Weiterhin kritisch zu bewerten ist, dass der Gesetz-
entwurf nach wie vor ein Letztentscheidungsrecht 
der Landesregierung in Personalangelegenheiten 
vorsieht. Der Bund der Richter und Staatsanwälte 
hat in seiner Stellungnahme zu Recht darauf hin-
gewiesen, dass diese Regelung im Hinblick auf die 
Gewaltenteilung bedenklich ist. Nach dem Willen 
von Rot-Grün entscheidet danach die Zweite Ge-
walt in Gestalt der Landesregierung über die Ernen-
nung und Beförderung der Angehörigen der Dritten 
Gewalt, von der sie letztlich kontrolliert werden soll. 
Deswegen, Herr Kollege Wolf: Die Stärkung der 
Dritten Gewalt hätte durchaus noch weiter gehen 
können. 
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Die Mehrzahl der Bundesländer geht hier einen aus 
Sicht der CDU-Fraktion klügeren Weg und hat Rich-
terwahlausschüsse installiert, wodurch ein Letztent-
scheidungsrecht der Exekutive 

(Sven Wolf [SPD]: Nicht die Mehrheit!) 

in dieser Frage beseitigt wurde. 

Die Richterin am Bundesgerichtshof Frau Prof. Dr. 
Johanna Schmidt-Räntsch hat zudem darauf hin-
gewiesen, dass die in § 13 des Gesetzentwurfs 
normierte Fortbildungspflicht für Richter in der Pra-
xis erhebliche Probleme mit sich bringen wird, weil 
sie letztlich mit der richterlichen Dienstpflicht kolli-
diert, einen Justizgewährungsanspruch durchsetzen 
zu müssen. Frau Schmidt-Räntsch hat in diesem 
Zusammenhang betont, dass zum Beispiel ein 
Amtsrichter, der bis zu tausend Sachen auf dem 
Tisch liegen hat, oftmals einfach nicht die Zeit ha-
ben wird, sich eine Woche lang einer Fortbildungs-
veranstaltung hinzugeben, die er auch gar nicht 
dann antreten kann, wenn er vielleicht Zeit hätte. 

(Sven Wolf [SPD]: Fachanwälte müssen das 
auch machen!) 

– Die haben auch keinen Rechtsgewährungsan-
spruch zu erfüllen, Herr Kollege Wolf. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetz-
entwurf der rot-grünen Landesregierung ist damit 
ein klassischer Fall von „gut gemeint ist nicht wirk-
lich gut gemacht“. Aus Sicht der CDU-Fraktion ist er 
in der vorliegenden Qualität daher nicht zustim-
mungswürdig. Meine Fraktion wird sich daher bei 
der heutigen Schlussabstimmung der Stimme ent-
halten. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Für Bündnis 90/Die Grünen spricht 
Frau Kollegin Hanses. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Mit dem Gesetz zur Neuregelung der 
Rechtsverhältnisse der Richterinnen und Richter 
sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte be-
schließen wir heute in der Tat eine umfassende No-
vellierung des Landesrichtergesetzes aus dem Jah-
re 1966. Diese bildet die Basis für eine moderne, 
zeitgemäße, flexible und partizipative Justiz. Es si-
chert die Bedingungen der Richterinnen und Richter 
sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in 
einer starken und effektiven Justiz.  

Ich darf hier, Herr Präsident, einige Äußerungen von 
Sachverständigen zitieren, weil ich den Eindruck 
hatte, dass der Kollege Kamieth und ich in ver-
schiedenen Sachverständigenanhörungen waren. 
Denn selten wurde ein Gesetzentwurf so sehr ge-
lobt wie dieser. Herr Friehoff vom Bund der Richter 

und Staatsanwälte spricht von einer massiven Aus-
weitung der Mitbestimmung. Herr Dr. Freudenberg 
bescheinigt für den Richterverein der Sozialge-
richtsbarkeit der Landesregierung ein Gesetz aus 
einem Guss. Herr Erkelenz von ver.di nennt das 
Gesetz in weiten Teilen sehr gelungen. Frau Strie-
pen vom Deutschen Juristinnenbund bezeichnet es 
als einen sehr guten Schritt in Richtung Abbau von 
Benachteiligung von Frauen.  

Also: Selten wurde ein Gesetzentwurf so sehr ge-
lobt wie dieser; denn mit dem Gesetz wird auch die 
unterhälftige Teilzeit und die Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht.  

Wir nutzen die Möglichkeiten, die uns der bundes-
gesetzliche Rahmen lässt, indem wir die Beteili-
gungsrechte vom Präsidialrat auf den jeweiligen 
Richterrat verlagern. Denn es wurde eindeutig klar, 
dass Präsidialräte nun einmal Chefräte sind. Und 
Bezirksrichterräte und Fachrichterräte umfassen 
nun einmal alle Richterinnen und Richter. Und die 
wollen wir mit diesem Gesetz erfassen und beteili-
gen.  

Ein besonderes Augenmerk möchte ich noch einmal 
auf die verankerte Fortbildungspflicht richten. Herr 
Kollege Kamieth, auch das haben Sie aus meiner 
Sicht völlig verdreht.  

Ich würde mir für viele Bereiche wünschen, dass ei-
ne Fortbildungspflicht verankert wird. Dass diese 
von der Justiz und den Beschäftigten gewollt und 
begrüßt wird, zeigt, dass dem Arbeitgeber die Fort-
bildung der Beschäftigten am Herzen liegt und dass 
Berufsverbände der Beschäftigten dies aber auch 
einfordern. Deshalb muss das zur Fortentwicklung 
der Justiz einfach gelingen.  

Und wenn es Überlastungsanzeigen gibt, muss das 
innerhalb eines Jahres auch ausgeglichen werden 
können. Fortbildungen dauern nicht immer fünf Ta-
ge, sondern unterschiedlich lange. Uns war es wich-
tig, dass das in diesem Gesetz steht, dass es eben 
neben der eh schon im Bundesrichtergesetz veran-
kerten Fortbildungspflicht für Richterinnen und Rich-
ter, die sich immer selbst schulen, zusätzlich noch 
ein Angebot der Justiz gibt.  

Die Erweiterung der Altersgrenzen für den Eintritt in 
die Pensionierung macht für Richterinnen und Rich-
ter und ihre Gerichte vieles flexibler. Dies wird wei-
testgehend ebenso begrüßt. 

Die Beteiligung von Anwältinnen und Anwälten an 
Richterdienstgerichten öffnet die Gerichte. Und so 
wird ein außenstehendes Element im geschlosse-
nen System der Gerichtsbarkeit beteiligt. Das berei-
chert uns alle sehr.  

Aus der Anhörung haben wir ebenso Anregungen 
aufgenommen. Wir haben nämlich verstanden, dass 
die Neuerungen, die wir mit dem Gesetz einführen, 
durchaus genau beobachtet werden sollten. 
Manchmal wurden auch Sorgen geäußert, wie sich 
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